
 
 

Bekanntmachung 
gemäß § 35 der Satzung 

 

 
IKK-Selbstverwaltungsbüro Lübeck, Lachswehrallee 1, 23558 Lübeck, e-mail: verwaltungsrat@die-ik.de  

 
 
 

Satzung der IKK – Die Innovationskasse (IK) 
 
 

Der Verwaltungsrat der IKK – Die Innovationskasse (IK) hat in seiner Sitzung am 
25.03.2025 die 
 

Nachträge Nr. 120 und 121 zur Satzung der IKK – Die Innovationskasse (IK) 
 
beschlossen. 
 
Die Genehmigungen der Satzungsnachträge durch das Bundesamt für Soziale Siche-
rung erfolgten für den 120. Nachtrag unter dem Aktenzeichen: 213-
10204#00045#0033 am 23.04.2025 und für den 121. Nachtrag unter dem Aktenzei-
chen: 112-10204#00045#0034 am 17.04.2025. 
 
Die Satzungsnachträge werden durch Aushang in der Geschäftsstelle Lübeck sowie 
im Internetauftritt der IKK – Die Innovationskasse (IK) unter www.die-ik.de veröffent-
licht. 
 
Den Satzungsnachtrag finden Sie in der Anlage. 
 

 

 
Ralf Hermes 
Vorstand 
 
 

Lübeck, 30.04.2025 
 

 

  vom:  30.04.2025 

   

  bis: 15.05.2025 

   

Internet    

 

http://www.die-ik.de/


«I Bundesamt
I für Soziale Sicherung

Bundesamt für Soziale Sicherung, Friedrich-Ebert-Allee 38, 53113 Bonn

vorab per E-Mail an:
vorstand@die-ik.de
IKK - Die Innovationskasse (IK)
Lachswehrallee 1
23558 Lübeck

Friedrich-Ebert-Allee 38,53113 Bonn 

Tel. +49 228 619- 1252 

Ref-213

bearbeitet von: Thorsten Crem er

Referat213@bas.bund.de
www.bundesamtsozialesicherung.de

Bonn.^April 2025

GZ: 213- 10204#00045#0033
(bei Antwort bitte angeben)

Genehmigung des 120. Nachtrags zu der seit dem 1. Januar 2006 geltenden Satzung der 
IKK - Die Innovationskasse (IK), Lübeck (Schleswig-Holstein)

Antrag vom 26. März 2025 (Eingang 28. März 2025)

Sehr geehrter Herr Hermes, 

sehr geehrter Herr Eppler, 

sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie die Genehmigung des 120. Nachtrages zur Satzung. Ein mit dem 

Genehmigungsvermerk versehenes Exemplar des Satzungsnachtrages liegt diesem Schreiben 

bei.

Wir gehen davon aus, dass die Änderung gemäß § 34 Absatz 2 SGB IV öffentlich bekannt 

gemacht und die Mitglieder Ihrer Kasse gemäß § 196 SGB V unterrichtet werden. Bitte teilen

-2-

mailto:vorstand@die-ik.de
mailto:Referat213@bas.bund.de
http://www.bundesamtsozialesicherung.de


-2-

Sie uns das Datum der Bekanntmachung mit und lassen uns eine aktuelle Version Ihrer neuen 

Satzung als PDF zukommen. Hierfür im Vorfeld vielen Dank!

Anlage
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< Die InnovationsKasse

120. Nachtrag

zur

Satzung der

IKK - Die Innovationskasse (IK)

vom 01.01.2006



< Die InnovationsKasse

Artikel I

Die Satzung der Krankenversicherung der IKK - Die Innovationskasse (IK) wird geän­
dert:

In der Anlage zu § 30 werden die Punkte nach dem Satz „Hiervon ausgenommen sind 
folgende planbare Eingriffe, für die bereits durch die „Richtlinie des Gemeinsamen 
Bundesausschusses über die Konkretisierung des Anspruchs auf eine unabhängige 
ärztliche Zweitmeinung gemäß § 27b Absatz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch“ 
die Einholung einer ärztlichen Zweitmeinung als Rechtsanspruchsleistung geregelt 
wird:“ durch folgenden weiteren Punkt ergänzt:

• Eingriffe bei einem Prostatakarzinom

Artikel II

Der 120. Satzungsnachtrag wurde vom Verwaltungsrat der IKK- Die Innovationskasse 
(IK) am 25. März 2025 beschlossen.

Der Nachtrag tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft.

Der Verwaltungsrat

Vorsitzender
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Genehmigung
Der vom Verwaltungsrat der IKK - Die Innovationskasse (IK) am 25. März 2025 beschlossene 

120. Nachtrag zur Satzung wird gemäß § 195 Absatz 1 des Sozialgesetzbuches Fünftes Buch 

(SGB V) in Verbindung mit § 90 Absatz 1 des Sozialgesetzbuches Viertes Buch (SGB IV) ge­

nehmigt.

Bonn, den£j> April 2025 
213 - 10204#00045#0033

B u nd esa rnt Jf ür ^S'p&a leSicherung














